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://: Zustimmung mit Änderungen 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 13.1547.02 vom 26. August 2014 sowie in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 13.1547.03 vom 1. April 2015, beschliesst: 

 

I. Gegenvorschlag 

Im Sinne eines Gegenvorschlages zu der von 3‘388 im Kanton Basel-Stadt 
Stimmberechtigten eingereichten, vom Grossen Rat in seiner Sitzung vom 12. Februar 
2014 an den Regierungsrat überwiesenen, formulierten Volksinitiative „Strasse teilen – Ja 
zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr“ 
(Strasseninitiative) mit dem folgenden Wortlaut: 

„Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und 
auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum (IRG) vom 16. Januar 1991 
reichen die unterzeichneten, im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten folgende 
formulierte Initiative ein: 

Das Umweltschutzgesetz Basel-Stadt vom 13.März 1991 wird mit § 13c ergänzt: 

§ 13c. Zur Umsetzung des in § 13b, insbesondere Abs. 3 zu gewährleistenden 
Schutzes vor vermeidbaren Behinderungen und Gefährdungen, ergreift der Kanton für 
alle gemäss Strassennetzhierarchie verkehrsorientierten Strassen mit begleitendem 
und/oder querendem Fuss- und Veloverkehr sowie für die Tramachsen folgende 
Massnahmen: 

a) Die Flächen für den Fussverkehr entlang oder quer zu verkehrsorientierten 
Strassen sind nach den aktuellen VSS-Normen auszubilden oder anzupassen. 

b) Es werden durchgehende Verkehrsanlagen für den leichten Zweiradverkehr 
gemäss VSS- Normen in beide Fahrtrichtungen angeboten. Zu bevorzugen sind 
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Radwege aller Art. Radstreifen sind innerorts generell, ausserorts nur in 
Ausnahmefällen ausreichend. 

c) Der Strassenquerschnitt darf auf Grund der Massnahmen lit. a und b nur in 
Ausnahmefällen verbreitert werden. Heutige, den FussgängerInnen vorbehaltene 
Trottoirs dürfen nicht verschmälert werden. Die Mitnutzung durch den Radverkehr 
ist nur in Ausnahmefällen und unter Berücksichtigung der VSS-Normen und von 
Abs. 2 zulässig. 

d) Auf den Tramachsen werden Tram und Bus an den Lichtsignal- und 
Pförtneranlagen verstärkt und konsequent bevorzugt. Gegebenenfalls sind für die 
Bevorzugung weitere bauliche, betriebliche, verkehrslenkende und -beschränkende 
Massnahmen zu ergreifen. 

2
 Durch die Massnahmen gemäss Abs. 1 und nötigenfalls durch weitere bauliche, 
betriebliche, verkehrslenkende und -beschränkende Massnahmen 

a) gewährleistet der Kanton auf seinen Kantonsstrassen einen sicheren und 
hindernisfreien, gegenüber dem Motorfahrzeugverkehr bevorzugten sowie unter 
sich möglichst konfliktfreien Tram-, Bus-, Fuss- und Veloverkehr 

b) verhindert der Kanton Ausweichverkehr von Motorfahrzeugen auf 
siedlungsorientierte Strassen. 

3
 Die Pflicht gemäss Abs. 1 lit. b entfällt, 

a) sofern innerorts die betroffenen Strassen als Strecken oder in Zonen mit maximal 
Tempo 30, entsprechend den bundesrechtlichen Vorgaben, signalisiert werden 

b) sofern innerorts auf baulich besonders engen Strassenabschnitten, falls die 
Vorgaben des Bundesrechts eine Signalisation mit maximal Tempo 30 nicht 
erlauben, mit geeigneten Massnahmen eine deutliche Verminderung des 
motorisierten Individualverkehrs gewährleistet wird 

c) sofern ausserorts der Veloverkehr unabhängig der verkehrsorientierten Strassen 
direkt, sicher und umwegfrei auf bestehenden Verkehrsanlagen geführt wird. 

4
 Zur Umsetzung von § 13b, insbesondere Abs. 3 ist mit geeigneten Massnahmen, 
insbesondere jenen gemäss § 13c Abs. 1 lit. d, dafür zu sorgen, dass dem öffentlichen 
Verkehr weder aus § 13c Abs. 1 lit. a bis c noch Abs. 3 Nachteile in Bezug auf 
vermeidbare Behinderungen und Gefährdungen erwachsen. 
5
 Bis spätestens 5 Jahre nach Annahme der Initiative müssen die betroffenen Strassen 
innerorts die Massnahmen gemäss Abs. 1 bis 4 aufweisen. Auf betroffenen Strassen 
ausserorts müssen bauliche Massnahmen gemäss Abs. 1 bis 4 bis spätestens 10 
Jahre nach Annahme der Initiative umgesetzt sein.“ 

wird beschlossen: 

 

1. 

Das Umweltschutzgesetz Basel-Stadt (USG BS) vom 13. März 1991 wird wie folgt 
geändert: 

Es wird folgender neuer § 13c eingefügt: 

§ 13c. Massnahmen an Hauptverkehrs- und Hauptsammelstrassen 
1 Der Kanton gestaltet zur Umsetzung des § 13b, Abs. 3 Hauptverkehrs- und 
Hauptsammelstrassen so aus, dass sie folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Entlang oder quer zur Strasse sind bedürfnisgerechte Flächen und Wege für den 
Fussverkehr nach den aktuellen VSS-Normen ausgebildet und sicher, direkt und 
hindernisfrei gestaltet. 
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b) Auf Strecken und in Knoten, die im Teilrichtplan Velo als Veloroute festgelegt sind, 
sind sichere, direkte, hindernisfreie und gemäss den aktuellen VSS-Normen 
ausgestaltete Verkehrsanlagen für den leichten Zweiradverkehr vorhanden. 

c) Der öffentliche Verkehr ist an den Lichtsignalanlagen konsequent bevorzugt. Die freie 
Fahrt für Tram- und Buslinien ist entweder durch eine eigene Fahrspur, durch die 
Einrichtung von Fahrbahnhaltestellen oder durch sonstige verkehrstechnische und 
verkehrssteuernde Massnahmen gewährleistet. 

2 Binnen sieben Jahren nach Annahme der Gesetzesänderung sind im Sinne der Ziele 
gemäss Absatz 1 signalisations-, markierungstechnische und einfache bauliche 
Massnahmen umzusetzen. Die darüber hinausgehende Umsetzung erfolgt im Rahmen 
der Erhaltungsmassnahmen. 
3 Auf Strassen, auf denen die Erfüllung der Bedingungen gemäss Absatz 1 nicht möglich 
ist, ist binnen sieben Jahren eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 km/h zu 
signalisieren. 

 

2. 

Für die Umsetzung von signalisations-, markierungstechnischen und einfachen baulichen 
Massnahmen sowie die Signalisation der Höchstgeschwindigkeit sowie der Finanzierung 
der erforderlichen befristeten Projektstellen wird eine Rahmenausgabe in der Höhe von 
Fr. 5‘000‘000 zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements 
bewilligt. 

 

II. Weitere Behandlung 

Die Volksinitiative "Strasse teilen - Ja zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo- und 
öffentlichen Verkehr (Strasseninitiative)" und der vorliegende Gegenvorschlag sind der 
Gesamtheit der Stimmberechtigten zum Entscheid vorzulegen. Für den Fall, dass sowohl 
das Initiativbegehren als auch der Gegenvorschlag angenommen werden, haben die 
Stimmberechtigten zu entscheiden, welche der beiden Vorlagen sie vorziehen. 

Der Grosse Rat empfiehlt den Stimmberechtigten die Volksinitiative "Strassen teilen - Ja 
zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr 
(Strasseninitiative)" als auch den vorliegenden Gegenvorschlag anzunehmen zu 
verwerfen und den vorliegenden Gegenvorschlag anzunehmen. Bei der Stichfrage 
empfiehlt der Grosse Rat, dem Gegenvorschlag den Vorzug zu geben. 

Bei der Annahme der Volksinitiative wird die entsprechende Gesetzesänderung sofort 
wirksam. Bei Annahme des Gegenvorschlages bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt 
der Wirksamkeit. 

Wenn das Initiativbegehren zurückgezogen wird, ist die Änderung des 
Umweltschutzgesetzes nochmals zu publizieren. Sie unterliegt dann dem fakultativen 
Referendum. Nach Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt der 
Wirksamkeit. 

 

III. Publikation 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


